
12 

MITTEILUNGEN DER KOOPERIERENDEN GESELLSCHAFTEN | DGKH

Deutsche Gesellschaft  
für Krankenhaushygiene /  
German Society of  
Hospital Hygiene

Joachimsthaler Straße 31–32  
10719 Berlin, Germany  
Tel: +49 30 88727 3730  
Fax: +49 30 88727 3737
E-Mail:  
info@krankenhaushygiene.de
Internet:  
www.krankenhaushygiene.de

Hygiene & Medizin | Volume 47 | 1–2/202212 

DGKH Vorstand

Aktuelle Forderungen

1. Die massenhafte Zunahme der Omikron-Infektionen verlangt – wie im 
Pandemieplan vorgesehen – den Strategiewechsel vom Containment mit 
dem Ziel der Vermeidung jeder Infektion hin zur Protection, d.h. dem 
Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod statt Schutz vor jeder Infekti-
on.

2. Für den Öffentlichen Gesundheitsdienst muss gelten: Priorisierung auf den 
effektiven Schutz der Vulnerablen und auf gezieltes Ausbruchsmanage-
ment statt ungezielter Kontaktnachverfolgung und umfangreicher Qua-
rantänisierung.

3. Die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur und des Gesundheits-
wesens muss sichergestellt werden durch Wegfall inflationärer Quarantä-
neanordnungen und zu spätem Freitesten.

4. Generell sollten strikte behördliche Quarantäneanordnungen für Kontakt-
personen ersetzt werden durch eigenverantwortliche Symptomkontrolle 
und gezieltes Testen mit qualifizierten Antigen-Schnelltests bei Fortset-
zung der Tätigkeit.

5. Priorisierung und Ressourcenschonung auch bei der Teststrategie: PCR-
Tests zielgerichtet im Bereich der medizinischen Versorgungsstrukturen 
und zur Diagnostik von Erkrankungen einsetzen.

6. Die Schulen und Kitas müssen offenbleiben. Kinder und Schüler gehören 
nicht zu den vulnerablen Personengruppen.

7. Anlassloses Massentesten bei Kindern und Jugendlichen muss beendet 
werden. Es führt nicht nur zu einem unnötigen Bedarf an PCR-Bestäti-
gungstesten, die in den medizinischen Versorgungsstrukturen dringlich 
benötigt werden, sondern auch zu wirkungslosen und inflationären Qua-
rantäneanordnungen, die die Kritische Infrastruktur durch die häusliche 
Präsenz der Eltern zusätzlich gefährden.

8. Intensivierung der Impfkampagne im Bündel mit den etablierten Hygie-
neschutz- und zielgerichteten Kontaktreduktions-Maßnahmen. Impfen 
schützt vor Erkrankung, nicht vor Infektion.

9. Impfpflicht für besondere Gruppen nur nach konsentierten wissenschaft-
lichen Standards zur Schutzdauer, Schutzeffektivität und zur Wahl der 
Impfstoffe.

10. Kommunikation, die praxisnahe und konkrete Empfehlungen und nicht 
nur Warnung in den Vordergrund stellt, sondern die Kompetenz des Ein-
zelnen und das Vertrauen der Gesellschaft in die Präventionsstrategien 
stärkt.

Stellungnahme der DGKH, 24. Januar 2022

DGKH-Stellungnahme zum aktuell 
notwendigen Strategiewechsel
Das Management des Übergangs zur Endemie – eine kontrollierte 
Exit-Strategie
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reichen des Gesundheitswesens und der 
Kritischen Infrastruktur. Auch hier ist 
eine evidenzbasierte Priorisierung drin-
gend erforderlich.

Wir begrüßen die aktuelle Entschei-
dung der Gesundheitsminister der Län-
der, die hier die ersten Schritte in Form 
eines Ressourcen-schonenden Einsat-
zes der PCR-Tests und die neue Priori-
tätensetzung für den ÖGD in Richtung 
Protektion statt Containment beschlos-
sen haben.

 Konkrete Ausgestaltung der 
Exit-Strategie: Die Wiederbelebung 
der Bündelstrategie ist essenziell.
Um angesichts der steigenden Infekti-
onszahlen eine kurzfristige und effek-
tive Minimierung der Übertragungen 
zu erreichen, müssen die evidenzba-
sierten primären Hygiene- und Präven-
tionsmaßnahmen und ein zielorien-
tiertes Ausbruchsmanagement, insbe-
sondere von sog. Explosivausbrüchen 
(Massenausbrüchen) wieder in den 
Vordergrund gestellt werden. Die Fo-
kussierung auf die vulnerablen Per-
sonengruppen und Strukturen (Kran-
kenhaus, Altenpflegeheim, Patienten, 
Heimbewohner etc.), die Nutzung der 
Erfahrungen aus der Krankenhaushy-
giene und ihren etablierten Konzepten 
der Infektionsprävention müssen neben 
Intensivierung der Impfkampagne und 
zielgenauem strategischen und anlass-
bezogenen Testen als wichtige Teile ei-
ner Bündelstrategie wiederbelebt wer-
den. Keine der Maßnahmen allein kann 
erfolgreich eine Kontrolle der Pandemie 
erreichen, nur im Bündel können diese 
Lücken geschlossen werden. Dies ist 
durch eine Neuorientierung der Kom-
munikation zu begleiten.

Für folgende Bereiche besteht 
akuter Handlungsbedarf für eine 
Intensivierung, Fokussierung und 
Priorisierung der Schutzkonzepte, 
den Schwerpunkten der „Protecti-
on“-Strategie-Phase:

1. Krankenversorgung und medi-
zinische Infrastruktur
Bei konsequenter Einhaltung der eta-
blierten Hygieneschutzmaßnahmen 
sind die Übertragungsrisiken auch von 
SARS-CoV-2 innerhalb medizinischer 
Versorgungseinrichtungen sehr gut be-
herrschbar. Ursachen für nosokomia-
le Ausbrüche sind mit den klassischen 
Verfahren des Ausbruchsmanagements 

 Notwendigkeit eines Strategie-
wechsels
Die Priorisierung der Eindämmung 
(„Containment“) und eine generalisier-
te Kontaktnachverfolgung haben ihre 
Effektivität in einer Phase der Hoch-
inzidenz in einer zum Großteil durch 
Impfung oder Genesung immunisierten 
Bevölkerung verloren. Das Festhalten 
an der bisherigen Strategie einer Ver-
hinderung möglichst jeder Infektion 
hat den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) in Überlastung und Selbst-
blockade geführt. Die bereits faktisch 
erfolgte Reduktion der Kontaktnach-
verfolgung durch den ÖGD muss durch 
ein gezieltes Ausbruchsmanagement 
und durch einen effektiven Schutz der 
Vulnerablen („Protection“) ersetzt wer-
den. Das alleinige Setzen auf die Imp-
fung als finale Kontrolle der Pandemie 
hat sich als illusionär erwiesen, weil 
sich ein signifikanter Teil der Bevölke-
rung den Impfempfehlungen verwei-
gert und gleichzeitig erkennbar das 
passiert, was bereits in den Zulassungs-
studien der Impfstoffe erkannt wurde. 
Impfung schützt nicht vor Infektion und 
Übertragung, sondern nur vor schwer 
verlaufenden COVID-19-Erkrankungen. 
Die Priorität im notwendigen Strategie-
wechsel vom „Containment“ zu „Protec-
tion“ muss daher auch lauten: Schutz 
vor schweren Erkrankungen und Tod 
statt Schutz vor jeder Infektion.

Dieser überfällige Strategiewechsel 
wird auch deshalb dringend, weil allein 
die Notwendigkeit der Aufrechterhal-
tung und Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
(KRITIS) die Abkehr von der Contain-
ment-Strategie mit ihren extensiven 
Quarantäne- und Isolationsanordnun-
gen, die zu gravierenden Kollateral-
schäden führt, erzwingt. Mit dem Stra-
tegiewechsel folgen Politik und ÖGD 
den Empfehlungen und grundlegenden 
Zielen des nationalen Pandemieplans in 
seiner Covid-19-bedingten Anpassung 
vom 04. März 2020.

 Die kurzfristige Herausforde-
rung der Omikronwelle beherrschen 
und die Exit-Strategie jetzt planen
Es ist Zeit für die Diskussion einer 
Exit-Strategie. Auch wenn wir uns ak-
tuell grundsätzlich im Übergang in 
eine endemische Situation vergleichbar 
mit der Influenza befinden, müssen die 
kurzfristigen Herausforderungen durch 
die steigenden Infektionszahlen und 

die damit einhergehenden Belastun-
gen der medizinischen Versorgung be-
herrscht werden.

Es ist absehbar, dass in der aktuel-
len Phase bis in den Frühsommer hi-
nein ein relativ hoher Anteil der Be-
völkerung infiziert sein wird. Es muss 
kurzfristig mit einem weiteren Anstieg 
gerechnet werden, der auch bei Zunah-
me der Impfraten, Intensivierung der 
basalen Hygieneschutzmaßnahmen 
und bei kurzzeitigem Strategiewechsel 
in die Protektionsphase gemäß Pande-
mieplan allenfalls weiter abgeflacht 
läuft aber nicht mehr verhindert wer-
den kann, die zentrale Frage ist um 
welchen Preis an Morbidität und 
Mortalität.

Die bisherigen Kollateralschäden 
für die Gesellschaft und der Tribut 
für die soziale Kohärenz in unserer 
Gesellschaft, die Gefährdung der 
medizinischen Versorgung übriger 
Erkrankungen sowie auch die wirt-
schaftlichen Folgeschäden sind ge-
waltig.

Die kursierende Variante ist hoch 
kontagiös, unterscheidet sich in Ort der 
Virusvermehrung und Dauer der An-
steckungsfähigkeit. Die relative Krank-
heitslast erscheint hingegen niedrig. 
In Ländern mit früherer Ausbreitung 
ist der Gipfel der Omikron-Welle über-
schritten, ohne dass die Krankenhäu-
ser mit zum Teil deutlich ungünstige-
rer medizinischer Infrastruktur in eine 
Überlastung geraten sind.

Die vollständige Impfung in Kom-
bination mit einer Boosterung oder 
dem Genesenenstatus schützt auch bei 
der aktuell kursierenden Variante vor 
schwerem Verlauf, d.h. vor Kranken-
haus- bzw. Intensivaufenthalt und Tod. 
Infizierte Personen mit leichter Erkran-
kung können jedoch das Virus effizi-
ent übertragen. Die etablierten Maß-
nahmen der Primärprävention (Hygie-
ne-Regeln) sind weiterhin effektiv und 
können durch Infektions-Vermeidung 
die Ausbreitung verlangsamen und die 
sog. Infektionswelle abflachen.

Demgegenüber entbehren das an-
lasslose generalisierte Testen, zu-
nehmend auch mit PCR-Tests, sowie 
die Empfehlungen zum Tragen von 
FFP2-Masken für die Allgemeinbevöl-
kerung einschließlich für Kinder und 
Jugendliche nicht nur jeglicher Evi-
denz, sondern führen auch zunehmend 
zur Ressourcenverknappung in den Be-
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Die Anordnung einer 7-tägigen Qua-
rantäne für Kontaktpersonen mit zwei 
Impfungen sollte sofort zugunsten ei-
ner Kombination von Symptomkon- 
trolle plus täglicher Testung (PCR oder 
qualifizierter AG-Test) aufgehoben wer-
den – bei Fortführung der Tätigkeit ggf. 
nach Risikoeinschätzung durch das Hy-
gienefachpersonal.

Nach Auffassung der DGKH kann 
bei fortgesetzter Zunahme der Infekti-
onszahlen eine Tätigkeit trotz Infektion 
mit SARS-CoV-2 für asymptomatische 
oder gering symptomatische Beschäf-
tigte erforderlich werden. Hierbei soll-
te der Einsatz auf in der Versorgung 
bereits mit SARS-CoV-2 infizierten Pa-
tientinnen und Patienten beschränkt 
sein oder die Übertragung auf andere 
Beschäftigte und auf Patientinnen und 
Patienten kann durch konsequente Ein-
haltung der etablierten Hygieneschutz-
maßnahmen mit Pflicht zum Tragen der 
persönlichen Schutzausrüstung vermie-
den werden.

4. Impfung
Die DGKH unterstützt nachdrücklich 
die Impfempfehlungen der STIKO. Die 
Diskussion um die generelle Impfpflicht 
ist eine politische Debatte. Die DGKH 
unterstützt eine intensive Diskussion 
über die Einführung einer Impfpflicht 
für Teile der Bevölkerung in Abhängig-
keit vom Erkrankungs- und Sterberisi-
ko sowie ggf. für bestimmte Bereiche 
der kritischen Infrastruktur. Die unter-
schiedlichen Positionen zur Impfpflicht 
und die in Frage kommenden Gruppen 
der Bevölkerung, zur Differenzierun-
gen nach Alter, Vulnerabilität oder Tä-
tigkeit in der kritischen Infrastruktur, 
zur zeitlichen Befristung oder regelmä-
ßigen Boosterungen finden sich auch in-
nerhalb des Vorstandes der DGKH und 
ebenso in der breiten Mitgliedschaft.

Gründe, die gegen eine Impfpflicht 
sprechen, müssen ernst genommen wer-
den und dürfen nicht Anlass sein, die 
Spaltung der Bevölkerung und die Ra-
dikalisierung des Disputs zu forcieren. 
Solange es keine politisch konsentier-
te Umsetzungsstrategie der Impfpflicht 
gibt und gleichzeitig für einen Teil der 
Ungeimpften noch nicht alle Optionen 
eines niedrigschwelligen Impfangebots 
sowie einer adäquaten Kommunikation 
ausgeschöpft sind, erzeugt die Debatte 
um eine generelle Impfpflicht eher eine 
Verhärtung der Impfablehnung.

unter professionellem Einsatz durch das 
Hygienefachpersonal erkenn- und kon- 
trollierbar. Die Risiken für das Personal 
lagen, wie für andere übertragbare Er-
reger, häufig im Verhalten in Pausensi-
tuationen, bei der An- und Abfahrt zur 
Arbeitsstelle sowie im Umgang mit der 
persönlichen Schutzausrüstung, insbe-
sondere den Defiziten in der Handha-
bung der Masken.

Das korrekte Tragen und Wechseln 
des Atemschutzes und der sonstigen 
persönlichen Schutzausrüstung, die zu-
sätzliche Anwendung einer Mundhöh-
lenantisepsis und die Verbesserung der 
Umsetzung der Händehygiene sind sys-
tematisch durch die Hygienefachkräfte 
und die Hygienebeauftragten im ärztli-
chen und Pflege-Bereich zu schulen und 
zu überprüfen.

Die einrichtungsbezogene Impf-
pflicht muss kombiniert werden mit ei-
ner Umsetzung aller evidenzbasierten 
Empfehlungen zur Steigerung der voll-
ständigen Impfquote. Die Androhung 
von Sanktionierungsmaßnahmen ent-
sprechend IfSG §20a, Abs. 5 wird mög-
licherweise einen Teil, aber sicher nicht 
alle Personen der impfunwilligen Be-
legschaft zu einer Impfung motivieren. 
Zur Verhinderung von weiteren Stati-
onsschließungen durch Kündigung we-
gen Impfablehnung könnten Tätigkeits-
angebote helfen, durch die Ungeimpfte 
unter konsequenter Einhaltung der Hy-
gieneschutzmaßnahmen in Niedrigri-
siko-Bereichen eingesetzt werden. Den 
Gesundheitsämtern muss ermöglicht 
werden, derartige Spielräume bei kriti-
scher Überlastung der Infrastruktur zu 
nutzen.

2. Altenheime und Pflegebereich 
(stationär – ambulant)
Der besondere Schutz der Alten- und 
Pflegeheime und des ambulanten Pfle-
gebereichs sollte im Pandemiemanage-
ment höchste Priorität haben, weil 
Infektionen bei alten und pflegebe-
dürftigen Menschen das höchste Er-
krankungs- und Sterberisiko haben. Bis 
zu 10% der Bewohnerinnen und Be-
wohner von Pflegeeinrichtungen sind 
in einigen Regionen an COVID-19 ver-
storben.

Der Schutz durch geeignete Zu-
gangsregeln und durch die Einhaltung 
der etablierten Präventionsmaßnah-
men, der nach §1 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) grundsätzlich die Aufgabe 

der Einrichtung selbst ist, muss durch 
Supervision und Kontrolle durch den 
ÖGD prioritär gesichert und kontrol-
liert werden. Hierzu muss der ÖGD ad-
ministrativ und personell ab sofort in 
die Lage versetzt werden, indem die 
de facto bereits zusammengebrochene 
Containment-Strategie auch politisch 
eingestanden und so dem ÖGD ermög-
licht wird, seine originären Beratungs- 
und Überwachungsaufgaben in den 
medizinischen und pflegerischen Ein-
richtungen wieder wahrzunehmen.

Die bisherigen Erfahrungen aus Be-
gehungen von Alten- und Pflegeheimen 
haben teilweise erhebliche Defizite bei 
grundlegenden Strukturen des Infekti-
onsschutzes, bei der Qualifikation des 
Pflegepersonals, bei der Supervision 
durch die Einrichtungsleitungen und 
– insbesondere zu Beginn der Pande-
mie – bei der Ausstattung mit Schutz-
ausrüstung ergeben. Nach fachlicher 
Einschätzung der DGKH (Quelle: For-
derungen der DGKH) sind daher auch 
weitergehende mittel- bis langfristige 
Maßnahmen umzusetzen.

3. Kompensation von Personal-
ausfällen im Bereich der kritischen 
Infrastruktur
Es ist absehbar, dass in Anbetracht 
der aktuellen Entwicklung der Inzi-
denzen bei unveränderter Anwendung 
der vorgegebenen Regelungen, auch in 
der angedachten Verkürzung der Qua-
rantäne- und Isolationszeit, die Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
der medizinischen, pflegerischen und 
sonstigen kritischen Infrastruktur mas-
siv beeinträchtigt werden kann. Obers-
te Priorität sollte die Aufrechterhaltung 
dieser Versorgungsstrukturen haben, 
so dass hier dringender Handlungsbe-
darf besteht.

Infektionen bei Personen in den 
medizinischen Versorgungsberei-
chen müssen anstelle mit einer pau-
schalen Isolationszeit mit kurzzeitigen, 
vom Hygienefachpersonal nach Risiko-
abwägung festgelegten Tätigkeitsein-
schränkungen kontrolliert werden. Die 
Dauer sollte sich hierbei nach Symp- 
tomfreiheit plus negativem PCR-Test 
oder einer geringen Viruslast bemes-
sen.

Auch bei Personalmangel in ande-
ren Bereichen der kritischen Infrastruk-
tur kann ein vergleichbares Vorgehen 
gewählt werden.
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beim Ein- und Ausatmen führen beim 
Tragen von FFP2-Masken automatisch 
zu einem Atmen durch die Leckagen, 
wenn nicht ein professioneller Umgang 
durch Tragen passgenauer und dichtig-
keitsgeprüfter Masken gesichert ist. Der 
unprofessionelle Gebrauch von FFP2- 
Masken durch Laien und damit der un-
zureichende Schutz durch Leckage- 
atmung ist die Regel.

Im Laien-Bereich gilt generell das 
Tragen eines medizinischen MNS bei 
Kontakten unter 1,5 m in Innenräu-
men öffentlicher Bereiche als effektiver 
Schutz vor Übertragungen. In anderen 
Bereichen, in denen Kontakte zu vulne-
rablen Personen erfolgen und überall 
dort, wo sich ein Mindestabstand nicht 
gut einhalten lässt und Personen über 
längere Zeit verweilen, ist ein MNS 
sinnvoll und sollte empfohlen werden. 
In allen anderen Bereichen und insbe-
sondere im Freien, wenn Abstände ein-
gehalten werden können, sind MNS 
überflüssig.

Für Kinder unter 12 Jahren muss 
eine generelle Maskenpflicht abgelehnt 
werden. Konkrete Empfehlungen be-
dürfen im positiven Fall einer gezielten 
Indikation.

Inwieweit die positiven Erfahrun-
gen des Maskentragens in der Präven-
tion anderer relevanter luftübertrage-
ner Infektionen für zukünftige Schutz-
konzepte genutzt werden können, sollte 
nach Auswertung wissenschaftlich be-
gleiteter Untersuchungen evaluiert wer-
den und ggf. in der Saison von viralen 
Atemwegsinfektionen in Abhängigkeit 
zu erwartender Inzidenzen in konkre-
te und zeitlich befristete Empfehlungen 
münden.

7. Distanzierung
Die Distanzierung durch Abstandswah-
rung von mindestens 1,5 m ist eine 
hocheffektive Maßnahme, die in In-
nenräumen bei begrenzter Personen-
zahl und ausreichender Lüftung sowie 
im Außenbereich eine Übertragung 
nahezu vollständig verhindert. Die De-
finition erlaubter Gruppengrößen in 
Innenräumen oder bei Massenzusam-
mentreffen im Außenbereich ist in Ab-
hängigkeit von den übrigen Parametern 
wie Impfstatus, Teststatus und Einhal-
tung der Basishygieneregeln Bestand-
teil konkreter Schutzkonzepte und soll-
ten auch kurzfristig beibehalten wer-
den.

Die Effekte der Impfung auf Morbidi-
täts- und Mortalitätsraten sind überzeu-
gend, die Nebenwirkungen nach milli-
ardenfacher Anwendung selten, über-
schaubar und damit akzeptabel. Eine 
stringente Kommunikation dieser posi-
tiven Effekte, insbesondere für beson-
ders vulnerable Gruppen, sollte einer 
Verpflichtung zur Impfung vorgezogen 
werden.

5. Testen
Die Testung mittels PCR-Test bzw. An-
tigen-Test schützt nicht vor Infektio-
nen. Sie dient der Diagnose einer mög-
lichen Erkrankung oder Infektion und 
kann in bestimmten Situationen dazu 
beitragen, infizierte Personen zu iden-
tifizieren, bevor diese besonders zu 
schützende Einrichtungen oder solche 
mit hohem Übertragungsrisiko betre-
ten. Der hierfür notwendige materiel-
le, personelle und logistische Aufwand 
kostet Milliarden und bedarf einer kri-
tischen Überprüfung des Aufwand-Nut-
zen-Verhältnisses. Hierbei muss ins-
besondere abgewogen werden, ob der 
dafür notwendige Aufwand nicht bes-
ser in die Prävention d.h. in zielgerich-
tete Maßnahmen und Risikoevaluati-
on (Kohortenstudien usw.) investiert 
wäre. Insbesondere der Verbrauch von 
PCR-Tests hat zu einer Mangelsituation 
in der Verfügbarkeit von PCR-Tests und 
einer Überlastung der Laboratorien ge-
führt, wodurch diese Teste nicht mehr 
in ausreichendem Maße für die medi-
zinischen Versorgungsbereiche und die 
kritische Infrastruktur zur Verfügung 
stehen und es zu deutlichen Verzöge-
rungen bei der Befunderhebung und 
Ergebnismitteilung kommt.

Insbesondere die anlasslosen Mas-
sentests in Schulen und Kitas sowie ins-
gesamt bei asymptomatischen Personen 
außerhalb der kritischen Infrastruktur 
sowie des Umfelds vulnerabler Gruppen 
müssen beendet werden.

Der Einsatz von PCR-Tests muss res-
sourcenschonend und zielgenau zum 
Schutz vulnerabler und für die kriti-
sche Infrastruktur relevanter Perso-
nengruppen erfolgen. Testungen mit-
tels PCR können auch durch qualifizier-
te hochsensitive und hochspezifische 
AG-Schnelltests (CT < 30 100%, CT > 
30 80%) für den Schutz der kritischen 
Infrastruktur ersetzt oder ergänzt wer-
den. Durch repetitiven Einsatz qualifi-
zierter AG-Schnelltests können hochin-

fektiöse Personen zeitnah erfasst und 
bei sofortiger Isolierung an der Weiter-
verbreitung des Virus gehindert wer-
den.

Die aktuell notwendige Priorisie-
rung vermeidet Ressourcenvergeudung 
und fokussiert auf anlassbezogenes Tes-
ten in Szenarien mit hoher Schutzwir-
kung. Nur durch eine solche Priorisie-
rung kann sichergestellt werden, dass 
die Ergebnisse der PCR-Testungen für 
diese Bereiche in der erforderlichen 
kurzen Zeit vorliegen. Anlassbezoge-
ne Testungen in vulnerablen Bereichen 
können durch Probenpooling gesteigert 
werden, wodurch hochfrequente Tes-
tungen für Personal im Gesundheitswe-
sen möglich werden.

Bei den sinnvollen Testregimen im 
Bereich der kritischen Infrastruktur 
und im Umgang mit vulnerablen Per-
sonen (Patienten und Pflegebedürftige) 
darf in der aktuellen Omikron-Situati-
on zwischen ungeimpft, geimpft, ge-
boostert oder genesen nicht unterschie-
den werden. Die DGKH begrüßt daher 
die politische Entscheidung, PCR-Tests 
zu priorisieren.

6. Masken
Die DGKH sieht im Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes (chirurgische 
oder OP-Maske (MNS) oder Atem-
schutz-Maske (FFP2)) weiterhin einen 
hocheffektiven Schutz vor Übertragung 
von SARS-CoV-2, unabhängig von der 
jeweilig dominierenden Virusvariante.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist 
nur sinnvoll für den professionellen 
Bereich, d.h. für Personal in medizi-
nischen oder pflegerischen Einrich-
tungen mit unmittelbarem Kontakt zu 
Covid-19-Patienten (Kliniken, Praxen, 
stationäre und ambulante Pflege) oder 
solchen mit Infektionsverdacht un-
ter Beachtung der bekannten Arbeits-
schutz-Regeln. Voraussetzung für ei-
nen effektiven Schutz vor Ansteckung 
ist die Auswahl einer individuell pas-
senden Maske aus mehreren Modellen, 
die Schulung eines adäquaten Umgangs 
beim Tragen sowie Auf- und Absetzen 
und die Überprüfung der Dichtigkeit 
durch einen geeigneten Test (Fit-Test). 
Sind diese Voraussetzungen nicht ge-
währleistet, kann das Tragen einer 
FFP2-Maske mit einem höheren Anste-
ckungs-Risiko verbunden sein als das 
Tragen eines chirurgischen MNS. Die 
unterschiedlichen Druckverhältnisse 
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es müssen praktikable und umsetzbare 
Empfehlungen gut begründet werden, 
damit sie von den Bürgern in den un-
terschiedlichen Bereichen in Anerken-
nung der enormen gesellschaftlichen 
Auswirkungen und Kollateralschäden 
unterstützt werden. Hier gibt es enor-
men Nachholbedarf, um die mittlerwei-
le eingetretene Gefährdung der sozia-
len Kohärenz, die die DGKH mit Sorge 
sieht, nicht noch weiter zu verstärken. 
Die Bevölkerung muss in die Lage ver-
setzt werden, ohne Angst mitzuwirken 
und das an Krisenbewältigung mitzu-
leisten, was ihr auch im persönlichen 
Verhalten möglich ist.

Keinesfalls darf die Kommunikation 
sich widerstreitenden Experten in Talk-
shows allein überlassen werden.

 Zusammenfassung
Der aktuelle Strategiewechsel ist dring-
lich, notwendig, angemessen und sinn-
voll. Er entspricht der aktuellen Dyna-
mik der Pandemie, in der die Strategie 
der Eindämmung (Containment) an 
ihre Grenzen gestoßen ist und durch 
eine Strategie des Schutzes der vulne-
rablen Gruppen und der Kritischen In-
frastruktur (Protection) abgelöst wer-
den muss.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst 
muss durch die neue Priorisierung sei-
ner Arbeit in die Lage versetzt werden, 
wieder funktionsfähig zu sein und im 
Krisenmanagement die Ziele des Pan-
demieplanes zu erreichen, nämlich Re-
duktion der Morbidität und Mortalität 
in der Gesamtbevölkerung, Sicherstel-
lung der Versorgung erkrankter Perso-
nen, Aufrechterhaltung essenzieller, öf-
fentlicher Dienstleistungen. Dazu sind 
zuverlässige und zeitnahe Informatio-
nen für politische Entscheidungsträger, 
Fachpersonal, die Öffentlichkeit und 
die Medien unabdingbar.

Nur wenn der Strategiewechsel als 
normal und sinnvoll kommuniziert 
wird, kann er gelingen, ohne die Angst 
als schlechtem Ratgeber und das Ge-
fühl des Ausgeliefertseins in der Bevöl-
kerung weiter zu steigern.

Vorstand der DGKH

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. med. Ur-
sel Heudorf (ehem. Vorstandsmitglied 
der DGKH) und Prof. Dr. med. Johannes 
K. Knobloch (Leitung Arbeitsbereich 
Krankenhaushygiene, Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf)

Isolation begeben. Mögliche Kontakt-
personen sollen, begleitet durch qualifi-
zierte AG-Tests und Symptomkontrolle, 
weiterhin am Unterricht teilnehmen.

Quarantäneanordnungen sind zu 
überprüfen und bedürfen einer stren-
gen Indikation in Ausnahmefällen. Re-
gelhaft sind sie ab sofort zu unterlassen. 
Sie führen nicht nur zur Unterbrechung 
des Präsenzunterrichtes und damit ten-
denziell zu partiellen oder sogar kom-
pletten Schulschließungen, sondern 
haben auch massive Auswirkungen auf 
die häusliche Anwesenheit der Eltern 
und können somit zur Verschärfung 
des Personalmangels in den Bereichen 
der kritischen Infrastruktur beitragen. 
Für Kinder unter 12 Jahren darf es kei-
ne generelle Maskenpflicht geben. Älte-
re Kinder und Jugendliche sollten – in 
Abhängigkeit vom regionalen und loka-
len Infektionsgeschehen einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. FFP2-Masken für 
Kinder und Jugendliche sind nicht indi-
ziert und ohne Vorteil gegenüber dem 
etablierten medizinischen Mund-Na-
sen-Schutz.

11. Kommunikationsstrategie
Die Schwerpunkte in der aktuellen 
Kommunikationsstrategie müssen neu 
gesetzt werden: Die Impfung ist eine es-
senzielle Strategie zum Schutz vor Er-
krankung und Überlastung des Gesund-
heitswesens, aber allein nicht ausrei-
chend für eine nachhaltige kurzfristige 
Exitstrategie. Ein unmittelbarer Schutz 
vor Ansteckung und damit vor der In-
fektion ist nur durch die etablierten 
Hygieneschutzmaßnahmen möglich. 
Masken und Abstandswahrung sind es-
senzielle Bestandteile des Pandemie-
managements. Keine der Maßnahmen 
allein ist in der Lage, die Übertragun-
gen und damit die Dynamik der Pande-
mie entscheidend zu beeinflussen, nur 
zusammen, d.h. als Bündelstrategie, 
können die Maßnahmen erfolgreich 
sein. Die Propagierung der Bündelstra-
tegie muss im Mittelpunkt aller öffent-
lichen Verlautbarungen stehen.

In der Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit müssen diese Aspekte the-
matisiert und die Bürger mitgenommen 
werden. In der Vergangenheit mussten 
zahlreiche kurzfristige strategische An-
passungen mit enormen gesellschaft-
lichen Auswirkungen vorgenommen 
werden, die einer extrem guten Kom-
munikationsstrategie bedurft hätten. 
Es reicht nicht, nur zu warnen, sondern 

8. Lüften
Die Luftqualität in Arbeitsräumen für 
mehrere Personen, Schulungsräumen, 
Klassenzimmern und bei Veranstaltun-
gen sollte durch CO2-Messgeräte über-
wacht werden. Kurzzeitige Konzepte 
ohne eine langfristige Sicherung einer 
ausreichenden Frischluftversorgung in 
Innenräumen werden seitens der DGKH 
nicht unterstützt. Insbesondere Mobile 
Luftreinigungsgeräte (MLRG) führen 
nicht zu einer Frischluftzufuhr, wes-
halb deren Aufstellung über die Pande-
mie hinaus nicht nachhaltig ist. Es lie-
gen mangels epidemiologischer Daten 
bislang keine Beweise vor, dass diese 
zu einer tatsächlichen Reduktion von 
Infektionen geführt haben und sie er-
setzen auch weder das Lüften noch die 
Einhaltung der sonstigen primären Hy-
gieneschutzmaßnahmen. Luftreinigung 
ist kein Ersatz für Hygienemaßnahmen.

9. Antiseptisches Gurgeln –  
Nasenspray
Wir verweisen auf unsere Empfehlung 
zum antiseptischen Gurgeln. Eine Aktu-
alisierung durch die DGKH ist für Feb-
ruar 2022 geplant.

10. Kitas und Schulen
Kitas und Schulen sind im Vergleich 
zum privaten-familiären und sozialen 
Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
im Hinblick auf eine mögliche SARS-
CoV-2-Übertragung eher sicherere 
Orte, wenn die basalen Hygieneschutz-
maßnahmen (Husten- und Niesetiket-
te, Händehygiene, Abstand, Masken) 
eingehalten werden. Die generelle Öff-
nung der Schulen und Kitas ist oberstes 
Gebot und darf auch durch Quarantä-
neanordnungen nicht in Frage gestellt 
werden.

Die Einschränkung des Schulbe-
triebs und der Kinderbetreuung durch 
langdauernde Quarantänezeiten führt 
zu schwerwiegenden Kollateralschäden 
bei Bildung, Erziehung, physischer, psy-
chischer und sozialer Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen – ohne einen 
nachgewiesenen Vorteil für eine Prä-
vention von Erkrankungen.

Bezüglich der anlasslosen, d.h. nicht 
symptomorientierten Screeningunter-
suchungen lediglich zum Erkennen von 
Infizierten aber symptomlosen Aus-
scheidern wird auf 5. Testen verwiesen.

Symptomatische Kinder und Ju-
gendliche sollen getestet werden und 
sich bei Nachweis von SARS-CoV-2 in 
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